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Förderverein Hilfe vor Ort
Nachbarschaftshilfe
Besuchsdienst

(1)	 Der datenschutzrechtliche Verantwortliche ist 
die Seelsorgeeinheit Aichhalden | Gemeinsames Pfarr-
amt |  Schulstraße 5 | 78737 Fluorn-Winzeln. Der/die 
gesetzliche Vertreter/in kann im Impressum auf www.
se-aichhalden.de eingesehen werden.
(2)	 Ihre personenbezogenen Daten – wie Vor- und 
Nachname, (E-Mail-)Adresse oder Kontonummer – 
werden von uns erhoben und gespeichert, soweit dies 
erforderlich ist, um unsere Leistungen im Rahmen Ih-
rer Mitgliedschaft zu erbringen. Die Erhebung, Spei-
cherung und Weitergabe erfolgt mithin zum Zwecke 
der Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung aufgrund 
Ihrer Mitgliedschaft und damit auf Grundlage des § 6 
Abs. 1 lit. c des Gesetzes über den kirchlichen Daten-
schutz (KDG). Eine Nichtbereitstellung dieser Daten 
kann zur Folge haben, dass Sie nicht Mitglied im FHVO 
werden können. Eine weitergehende Nutzung erfolgt 
nur, sofern Sie eingewilligt haben oder eine gesetzli-
che Rechtsgrundlage vorliegt.
(3)	 Wenn wir im Rahmen unserer Verpflichtungen 
Dritte als Dienstleister (sogenannte Auftragsverarbei-
ter) einsetzen, werden die Daten an diese übermittelt. 
Wir gewährleisten, dass der Auftragsverarbeiter zu je-
dem Zeitpunkt die Regeln des Datenschutzes und ins-
besondere die notwendigen technisch-organisatori-
schen Maßnahmen einhält.
(4)	 Wir unterhalten aktuelle technische und organi-
satorische Maßnahmen zur Gewährleistung der Daten-
sicherheit, insbesondere zum Schutz von personenbe-
zogenen Daten vor Gefahren bei Datenübertragungen 
sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese wer-
den dem aktuellen Stand der Technik jeweils ange-
passt.

Wir helfen … wo Hilfe gebraucht wird.

	ǁ Sie möchten so lange wie möglich 
selbständig leben, können aber nicht 
mehr alle Tätigkeiten in Ihrem Haus-
halt selbst erledigen?

	ǁ Sie pflegen einen älteren oder an 
Demenz erkrankten Angehörigen? Sie 
möchten, dass er auch während Ihrer 
Abwesenheit gut betreut wird?

	ǁ Für die Betreuung Ihrer kleinen Kinder 
oder Ihres behinderten Kindes stehen 
Ihnen einmal keine Angehörigen oder 
Freunde zur Verfügung?

	ǁ Sie suchen in einer besonderen Lebens-
situation stundenweise Unterstützung, 
Begleitung oder Entlastung?

Die Organisierte Nachbarschaftshilfe 
Aichhalden ist ein kirchlicher Dienst 
der Kath. Kirchengemeinde St. Michael 
Aichhalden. Wir bieten nachfolgende 
Hilfeleistungen nach Verfügbarkeit im 
Gemeindegebiet von Aichhalden und 
Heiligenbronn an:

Begleitung und Fahrdienst
z.B. zum Arzt, zum Einkaufen, zu Behör-
den oder zu kulturellen Veranstaltungen

Entlastung von Angehörigen
stundenweise Betreuung von Pflegebe-
dürftigen und Kindern 

Im Haushalt
Unterstützung bei der Hausarbeit, Hilfe 
beim Kochen und bei der Wäschepflege

Pflege von sozialen Kontakten
Vorlesen, Gespräche, Gesellschaftsspiele, 
gemeinsames Spazierengehen und Be-
wegung

Wir bieten Nachbarschaftshilfe flexibel, 
zuverlässig und zu folgenden, sozialver-
träglichen Gebühren an:

Preistafel Nachbarschaftshilfe

pro Stunde | Nichtmitglieder FHVO 15,00 €
pro Stunde | Mitglieder FHVO 14,00 €
Fahrtkosten pro Kilometer 0,50 €

Tarifänderungen jederzeit möglich! Stand: Januar 2026

Unsere Helferinnen und Helfer sind un-
fall- und haftpflichtversichert und unter-
liegen der Verschwiegenheitspflicht. Sie 
werden durch erfahrene Fachkräfte ge-
schult und begleitet.

Kontakt
Nachbarschaftshilfe Einsatzleitung
Martina Kunz | 07422 5605063 
Vertretung: Helga Höni | 07444 1423
 nachbarschaftshilfe-aichhalden@se-aichhalden.de

Die Nachbarschaftshilfe

(5)	 Ihre personenbezogenen Daten werden nur so-
lange gespeichert, als es zur jeweiligen Zweckerrei-
chung erforderlich ist. Dies entspricht in der Regel der 
Dauer Ihrer Mitgliedschaft bzw. den gesetzlichen Auf-
bewahrungsfristen.
(6)	 Sie haben das Recht, von uns jederzeit über die 
zu Ihnen bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten (§ 17 KDG) Auskunft zu verlangen. Dies betrifft 
auch Empfänger/-innen oder Kategorien von Empfän-
gern/Empfängerinnen, an die diese Daten weitergege-
ben werden und den Zweck der Speicherung. Zudem 
haben Sie das Recht, unter den Voraussetzungen des 
§ 18 KDG die Berichtigung und/oder unter den Voraus-
setzungen des § 19 KDG die Löschung und/oder unter 
den Voraussetzungen des § 20 KDG die Einschrän-
kung der Verarbeitung zu verlangen. Ferner können 
Sie unter den Voraussetzungen des § 22 KDG jederzeit 
eine Datenübertragung verlangen. Ferner haben Sie 
die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichts-
behörde (Katholisches Datenschutzzentrum Frankfurt, 
Diözesandatenschutzbeauftragte, Domplatz 3, 60311 
Frankfurt, E-Mail: info@kdsz-ffm.de, Tel.: 069 800 871 
8800) über datenschutzrechtliche Sachverhalte zu be-
schweren.
(7)	 Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen, 
Widerrufe oder Widersprüche zur Datenverarbeitung 
sind per E-Mail an pfarrer@se-aichhalden.de oder an 
die unter Abs. 1 genannte Adresse zu richten. Für wei-
tere Informationen zum Thema Datenschutz verwei-
sen wir auf unsere Datenschutzerklärung, welche im 
Internet einsehbar ist unter https://se-aichhalden.de/
datenschutzerklaerung.

ANTWORT
Bitte an der Perforation abtrennen und kuvertiert an aufgedruckte Adresse senden.
Katholische Kirchengemeinde St. Michael
Gemeinsames Pfarramt 
- Förderverein Hilfe vor Ort -
Schulstraße 5
78737 Fluorn-Winzeln

Informationspflicht im Rahmen der Erhebung von personenbezogenen Daten



se-aichhalden.de/soziale-dienste

Was meinen wir mit Hilfe vor Ort?

Die Kirchengemeinde ist Trägerin der 
organisierten Nachbarschaftshilfe; das 
Betreuungs- und Entlastungsangebot 
für pflegebedürftige Menschen und 
pflegende Angehörige oder vergleich-
bar Nahestehende ist vom Landkreis 
Rottweil als Angebot zur Unterstützung 
im Alltag nach § 45 a SGB XI i.V.m. §§ 6, 
10 der Verordnung der Landesregierung 
über die Anerkennung der Angebote zur 
Unterstützung im Alltag anerkannt.

Weiter ist der Besuchsdienst für Neuge-
borene, ältere oder kranke Menschen im 
Ort ein Grunddienst der Kirche. 

Für diese beiden Dienste hält die Kir-
chengemeinde umfangreiche Verwal-
tungs und Organisationsformen bereit. 

Der Dienst an den Menschen vor Ort ist 
entscheidend - unabhängig davon, ob 
jemand evangelisch oder katholisch ist 
oder keiner Kirche angehört. Der Mensch 
zählt!

Was macht der Förderverein?  

Die Dienste der Nachbarschaftshilfe und 
der Besuchsdienst werden aus Kirchen-
steuermitteln und Einnahmen aus den 
Kundenverträgen refinanziert. Das reicht 
aber nicht, um den Abmangel zu decken. 
Deshalb ist der „Förderverein Hilfe vor 
Ort“ (FHVO), der bisher als Krankenpfle-
geförderverein firmierte, eine wichtige 
Stütze. Er unterstützt die ortscaritativen 
Dienste der Kirchengemeinde auf deren 
Antrag finanziell. Zudem sind die Ver-
antwortlichen von Nachbarschaftshilfe, 
Besuchsdienst und auch aus dem Kir-
chengemeinderat Mitglieder im Vereins-
vorstand. So unterstützt der Verein in 
seiner Gremienarbeit bei der Absprache 
zwischen den Akteuren. 
Der Verein ist ein privater Verein von 
Gläubigen nach dem Kirchenrecht, der 
aber einem e.V. sachlich gleichgestellt 
ist. 

Eine Mitgliedschaft unterstützt die Dienste

Schön wäre es, wenn diese Solidarge-
meinschaft auch in Zukunft durch mög-
lichst viele Mitglieder ein Zeichen dafür 
setzen kann, dass wir vor Ort Menschen 
helfen.
Alle Details zur Vereinsarbeit sind in der 
Satzung unter se-aichhalden.de/sozia-
le-dienste enthalten.
Sie finden am Ende dieses Faltblattes 
einen abreißbaren Abschnitt, mit dem 
Sie Ihren Beitritt zum Förderverein Hilfe 
vor Ort erklären können. Seien auch Sie 
solidarisch! 

Kontakt
FHVO Vorstand
Marion Krahl | 07422 56 05 75  
 fhvo-aichhalden@se-aichhalden.de   

Der Vereinsvorstand besteht aus drei ge-
wählten Vereinsmitgliedern, dem Pfarrer 
der kath. Kirchengemeinde St. Michael, 
einem KGR-Vertreter und der Besuchs-
dienst- und Nachbarschaftshilfeeinsatz-
leitung. 

Was macht der Besuchsdienst?  

Die ehrenamtlichen Mitglieder haben es 
sich zur Aufgabe gemacht, auf Anfrage 
Menschen zu besuchen, die ein Gespräch 
mit anderen Menschen suchen. 

Gerne kommen wir auch im Pflegeheim 
vorbei oder besuchen kranke Menschen 
zuhause, die Trost in ihrer Lebenssitua-
tion suchen. 
Zum 75sten Geburtstag und ab dem 
80sten Geburtstag werden die Gemein-
demitglieder besucht. 
Selbstverständlich gibt es dabei einen 
Gruß der Kirchengemeinde und ein klei-
nes Präsent. 
Vor Weihnachten werden zusätzlich alle 
über 80jährigen und die Langzeitkranken 
mit einem Weihnachtsgruß und einem 
Geschenk überrascht. 
Die Familien der Neugeborenen bekom-
men ein besonderes Geschenk. 
Diese Besuche erfolgen ehrenamtlich 
und im Rahmen unserer Möglichkeiten. 

Auf Ihre Mithilfe freuen wir uns:
•	 melden Sie sich, wenn Sie besucht wer-

den wollen,
•	 melden Sie sich, wenn Sie selber ande-

re besuchen wollen.

 

Kontakt
Besuchsdienstleitung
Evelyn Wölfle | 07422 6845
 besuchsdienst-aichhalden@se-aichhalden.de

Beitrittserklärung
Ich möchte die Arbeit des Förderverein Hilfe vor Ort Aichhalden an kranken, älteren und in Not geratenen Menschen in unserer Ge-
meinde unterstützen.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein Hilfe vor Ort Aichhalden:

I_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorname, Name

I_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Straße, PLZ, Wohnort

Den Jahresbeitrag von 20,- Euro bitte ich, mittels SEPA-Lastschriftsmandat - wiederkehrende Zahlung - durch die Gemeinsame Kirchen-
pflege einzuziehen (u.s. Abschnitt bitte ausfüllen)

I____________________________________________________________________________I___________________________________________________________ 
Ort und Datum                                                                                                  Unterschrift

Zahlungsempfänger:
Gemeinsame Kirchenpflege | Schulstraße 5 | 78737 Fluorn-Winzeln (leitet intern weiter an Förderverein Hilfe vor Ort)
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE27ZZZ00000289125  

Die Mandatsreferenz werden wir Ihnen nach Eingang des Antrags auf Vereinsmitgliedschaft und des unterschriebenen SEPA-Lastschrift-
mandat zeitnah mitteilen.

SEPA Lastschriftmandat:
Ich ermächtige die Gemeinsame Kirchenpflege, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der Gemeinsamen Kirchenpflege auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

I____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorname, Name (Kontoinhaber)

I____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Straße, PLZ, Wohnort

_________________________________________________________________________________________________ |  _    _    _    _    _    _    _    _    |    _    _    _
Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN:     D E    _    _    |    _    _    _    _    |    _    _    _    _    |    _    _    _    _    |    _    _    _    _    |    _    _

I_________________________________________________________________   I_________________________________________________________________________
Ort und Datum          					                      Unterschrift des Zahlungspflichtigen                                             

Ich bin damit einverstanden, dass die mit meiner Beitrittserklärung erhobenen Daten für Zwecke der Mitgliederverwaltung nach Maß-
gabe der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Kirchlichen Datenschutzgesetzes (KDG) gespeichert und ver-
arbeitet werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Weitere Hinweise umseitig. [Stand: 11/2025]


